
 

 
 
Vereinsstatuten Brauzeugen 
Version 1.0 in Kraft seit 2018-12-31. 

1. Name und Sitz 
a. Unter dem Namen Brauzeugen besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. 
b. Der Sitz des Vereins ist Rapperswil-Jona. Für alle Rechtsstreitigkeiten gilt 

Schweizerisches Recht. 

2. Zweck 
a. Es wird gemeinsam Bier gebraut. 
b. Man verköstigt das Gebräu, fachsimpelt und tauscht sich aus. 

3. Mittel 
a. Der Verein finanziert sich primär über Einnahmen des Bierverkaufs an seine 

Mitglieder . 1

b. Andere Einnahmequellen sind zulässig. 
c. Es werden keine Mitgliederbeiträge erhoben. 

   

1 Er ist vom Schweizerischen Zollamt dazu berechtigt, siehe Brauereiregisternummer 1337. 
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4.Organisation 
a. Die Organe des Vereins sind: 

i. die Vereinsversammlung 
ii. der Vorstand 

b. Der Vorstand konstituiert sich aus mindestens zwei natürlichen Personen mit 
folgenden Rollen: 

i. dem Präsidenten 
ii. dem Kassier 

iii. den Braumeistern 
c. Der Präsident darf kein Braumeister sein. 
d. Die Braumeister in corpore haben in der Vereinsversammlung ein Vetorecht. 
e. Die Braumeister sind mit diesen Statuten die folgenden: 

i. Matthias Kilchsperger 
ii. Josua Schmid 

f. Die offizielle Kommunikation findet vorwiegend per E-Mail oder Telegram  2

statt. 

5. Mitgliedschaft 
a. Mitglied des Vereins ist automatisch, wer mindestens ein Kontingent-Token 

besitzt. Der Besitz wird durch einen Eintrag auf der Webseite 
https://brauzeugen.ch geltend gemacht. 

b. Bei Austritt aus dem Verein erlöschen die Kontingent-Token des Mitglieds. 

6. Braugang 
a. Die Braumeister schlagen dem Vorstand vor jedem Braugang Rezepte vor, aus 

welchen die Mitglieder wählen können. 
b. 20% der Bierproduktion darf von den Braumeistern für eigene Zwecke 

zurückbehalten werden. Die restlichen 80% sind für den Verkauf bestimmt. 
c. Der Vorstand gibt mit jeder zum Verkauf bestimmten Biereinheit (z. B. Flasche) 

ein Kontingent-Token aus. 
d. Der Besitz von Kontingent-Tokens berechtigt zum anteilsmässigen Vorkauf 

der Bierproduktion. Die Frist wird jeweils vom Vorstand bestimmt. 
 
 
Es unterzeichnet am 2018-12-31 in Rapperswil der Vorstand: 

 

2 Chatprogramm für Smartphones: https://telegram.org/  
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